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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2022/23 vom Fachbereich
Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg als Dissertation angenom-
men. Literatur, Gesetzesübersetzungen undWebseiten entsprechen dem Stand April
2023.

Bei der Abhandlung geht es um das Schuldrecht im jüngst erlassenen Zivilge-
setzbuch der Volksrepublik China (ZGB), betrachtet aus dem rechtsvergleichenden
Blickwinkel des deutschen Rechts. In der Arbeit wird eine Vielzahl von Rechtsin-
stituten vergleichend und dogmatisch erklärend besprochen. Generelle Aspekte zum
Recht Chinas, wie die Rechtsquellenlehre, die juristischen Methoden und die Ent-
wicklungsgeschichte des ZGB, werden ebenfalls erörtert. Die in den vier Anhängen
befindlichen Vorschriften wurden von der Verfasserin selbst übersetzt.

Die Arbeit behandelt ein „großes“ Thema. Sich einer so umfassenden Aufgabe zu
widmen war keine leichte Entscheidung. Dazu ermutigte mich mein Doktorvater
Herr Professor Dr. Sebastian Omlor, LL.M. (NYU), LL.M. Eur. Die Auseinander-
setzung mit den Unterschieden beider Rechtsordnungen, obwohl sie mir während
meines Studiums in China und in Deutschland auffielen undmein Interesse weckten,
wäre nie in einer monografischen Abhandlung umgesetzt worden, wenn es nicht den
Themenvorschlagmeines Doktorvaters gegeben hätte. Inhaltlich gab er mir nicht nur
großen Freiraum, sondern auch die Hinweise, die die Arbeit zu einem strukturellen
Ganzen geführt haben. Es sei ihm herzlichst gedankt.

Herr Professor Dr. Georgios Gounalakis schrieb nicht nur das Zweitgutachten,
sondern betreute zuvor auch meine Magisterarbeit. Ich bedanke mich für seine
Unterstützung und die lobenden Bemerkungen zu meiner Dissertation.

Mein herzlicher Dank geht auch zu Herrn Professor Dr. Dr. h. c. mult. Gilbert
Gornig. Er lektorierte meine Arbeit in der ersten und in der letzten Fassung. Die
Arbeit hatte in der ersten Fassung – mein Sprachvermögen war daran schuld – an
unzählbaren Sprachfehlern gelitten. Danach war sie ein dezentes und gut ver-
ständlichesWerk geworden. Zudem bewegten mich seine liebevollen Bemerkungen,
die Arbeit weiterzuentwickeln.

Die Förderung durch das China Scholarship Council (CSC) ist ein wichtiger
Faktor für die Entstehung dieses Buches. CSC finanzierte nicht nurmeine Promotion,
sondern zuvor auch mein Austauschstudium an der Philipps-Universität Marburg im
Studienjahr 2013/14. Erst mit seiner Förderung hatte ich die Chance in Deutschland
zu studieren. Dafür bin ich äußerst dankbar. Für die Unterstützung durch Herrn Han
und Frau Zhang möchte ich mich auch herzlich bedanken.



Das Buch erscheint unter der Betreuung von Frau Szews des Verlags Duncker &
Humblot. Ich bedanke mich für ihre professionelle Arbeit.

Ich bin ein glücklicher Mensch. Der Himmel hütet und leitet mich an jedem
entscheidenden Wendepunkt in meinem Leben, insbesondere bei meiner Ausbil-
dung.Wäre ich nicht vonAnyang,meiner Heimatstadt, nachXinxiang gegangen, um
dort die Mittelschule zu besuchen, hätte ich nicht an der juristischen Fakultät der
Universität Wuhan studiert und nicht die Chance des Austauschstudiums gehabt;
mein Leben würde ganz anders aussehen.

Auf dem Wege zur Erlangung der Doktorwürde schulde ich meinen Eltern den
größten Dank. Sie hielten sich nie bei der Unterstützung meiner Ausbildung zurück.
Meinen Großeltern, Tanten und Onkeln sage ich auch herzlichen Dank.

Meinen Dank und Respekt widme ich ferner meiner sehr verehrten Lehrerin Frau
Yang und meinem sehr verehrten Lehrer Herrn Hou. Sie haben mich stets ermutigt
und meinen Charakter weitestgehend geprägt. Ich bedanke mich auch bei Herrn
Professor Dr. Li. Er öffnete mir die Tür zum Zivilrecht und zeigte mir die darin
verborgene Schönheit.

Ich bin äußerst glücklich, seit der Schulzeit mit Frau Gong und Frau Du be-
freundet zu sein. Die Freundschaft mit ihnen ist mir unschätzbar viel wert.

Einen besonderen Dank widme ich Frau Gu Zhuchen. Die Gründe dafür kann ich
nicht abschließend aufzählen, weil es einfach zu viele sind. Sie hat mich im letzten
Jahrzehnt begleitet und unterstützt, sodass ich ohne sie diese Jahre nicht hätte
durchhalten können. Die Dissertation wäre dann nie entstanden. Mit Liebe und
Dankbarkeit widme ich ihr dieses Buch.

Wuhan, im Oktober 2023 Xuyang Qu
Postdoktorandin der Universität Wuhan

VorwortVIII
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1. Teil

Chinas Schuldrecht nach der Kodifizierung

Der erste Teil widmet sich der grundlegenden Darstellung des geschriebenen
Schuldrechts Chinas. Nach der Einleitung werden zunächst im ersten Kapitel die
Rechtsquellen des Schuldrechts genannt: ihre zwei wichtigsten Arten (Gesetze und
Justizielle Erklärungen), die Vorgängergesetze zum Schuldrecht des ZGB und die
Justiziellen Erklärungen dazu, das ZGB selbst sowie die Eigenschaft der schuld-
rechtlichen Gesetzgebung in China, in einem Motto („lieber grob als fein“) zu-
sammengefasst. Dann wird die juristische Methodenlehre anhand ihres heutigen
Zustands vorgestellt. Im zweiten Kapitel wird auf die Regelungsinhalte des
Schuldrechts im ZGB eingegangen, vor allem auf das allgemeine Vertragsrecht und
das Deliktsrecht. Die dortigen Erläuterungen dienen als Vorwissen zum besseren
Verständnis über die Diskussionen im zweiten Teil.

§ 1 Einführung: Hintergrund, Überblick
und Beitrag der Rechtsvergleichung

Die Einleitung schildert den Hintergrund der vorliegenden Dissertation, nämlich
den Erlass des Zivilgesetzbuches der Volksrepublik China (ZGB). Sie gibt danach
einen Überblick über den Aufbau und den Inhalt der Dissertation. Schließlich wird
erklärt, was die Verfasserin mit dieser Dissertation erreichen will, also der ange-
strebte Beitrag dieser rechtsvergleichenden Forschung.

A. Hintergrund

Die vorliegende Dissertation ist vor dem Hintergrund der Kodifizierung des
chinesischen Zivilgesetzbuches verfasst. Es ist seit dem Jahr 1949 (Gründung der VR
China) der fünfte Versuch in China, das Zivilrecht zu kodifizieren. Die ersten zwei
Versuche, die jeweils im Jahr 1954 und 1962 stattfanden, führten zu keinem Erfolg.
Im Jahr 1978 versuchte der chinesische Gesetzgeber noch einmal, die Kodifizierung
des gesamten Zivilrechts umzusetzen. Das scheiterte aber an der fehlenden rechts-
wissenschaftlichen Vorbereitung und Vorarbeit. Danach neigte der Gesetzgeber eine
lange Zeit eher zu einem sog. „Einzelhandels-Modell“ als zu einem sog. „Groß-



handels-Modell“ hinsichtlich der Gesetzgebung1. Er erließ eine Reihe von Einzel-
gesetzen, darunter das Wirtschaftsvertragsgesetz (WVG, 1982), das Gesetz über die
allgemeinen Regelungen des Zivilrechts (GaRZ, 1986), das Gesetz über Außen-
wirtschaftsverträge (AWVG, 1987), das Gesetz über Technikverträge (TVG, 1987),
das Verbraucherschutzgesetz (VSG, 1992), das Ehegesetz (EheG, 1980)2, das Erb-
gesetz (ErbG, 1985), das Gesetz über die Adoption von Kindern (Adoptionsgesetz,
1991) und das Vertragsgesetz (VG, 1999)3.

Im Jahr 1998 wurde noch einmal eine Kodifizierung versucht. Dieser Versuch
führte aber zu keinem Erfolg. Der NVK beschritt weiterhin den Weg des „Einzel-
handels-Modells“ und erließ das Sachenrechtsgesetz (2007) und das Gesetz über die
Haftung für Rechtsverletzungen (GHRV, 2009).

Mehrere Jahre danach wurde 2014 der „Beschluss des Zentralkomitees der KPC
zu wichtigen Fragen der umfassenden Förderung der Rechtsstaatlichkeit“4 verab-
schiedet und darin festgelegt, dass ein Gesetzbuch über das Zivilrecht zu kodifizieren
ist. Zu diesem Zeitpunkt gab es auf jedem Gebiet des Zivilrechts bereits Einzelge-
setze. Diese haben mehrere Jahre gegolten. Über den Inhalt der Kodifikationen des
jeden zivilrechtlichen Gebiets besteht in der chinesischen Gesellschaft also grund-
sätzlicher Konsens und die Regelungen werden von Juristen5 ebenfalls grundlegend
akzeptiert. Auch das neue ins geschriebene Recht eingeführte Vierte Buch des ZGB
über das Persönlichkeitsrecht ist nicht aus der Luft gegriffen worden, sondern lässt
sich auf die zum Schutz von Persönlichkeitsrechten dienenden Vorschriften des
GHRV sowie auf mehrere Justizielle Erklärungen des Obersten Volksgerichts (OVG)
zurückführen.6

Neben den bestehenden Einzelgesetzen als die inhaltliche Vorbereitung für ein
Zivilgesetzbuch sind weitere Vorteilsbedingungen für die erfolgreiche Kodifi-
zierung zu nennen. Ab dem Beginn des 21. Jahrhunderts, insbesondere nach dem
Beitritt Chinas zur WTO im Jahr 2001, ist die Marktwirtschaft in China schnell
gewachsen. Die chinesische Gesellschaft stimmt den Ideen der Marktwirtschaft
überwiegend zu und ist somit größtenteils von den ideologischen Lasten der
Planwirtschaft befreit, die zum Beginn der Reform und Öffnung noch schwer

1 Vgl. Wang, Zhu ( ), CLR 2018/1, 68–82.
2 Das Ehegesetz, das vor dem Inkrafttreten des ZGB gegolten hat, wurde 1980 erlassen und

2001 geändert. Zuvor galt noch ein Ehegesetz, das 1950 erlassen worden war. Es wurde von
dem Ehegesetz 1980 ersetzt.

3 Mit dem Inkrafttreten des Vertragsgesetzes verloren das Wirtschaftsvertragsgesetz, das
Gesetz über Technikverträge und das Gesetz über Außenwirtschaftsverträge ihre Wirkung
(§ 428 VG).

4 Auf Chinesisch: „ “, verab-
schiedet am 23.10.2014.

5 Diese Dissertation verwendet die männliche Form im Sinne des generischen Maskuli-
nums.

6 Z.B.: FF 1993/15 (ab 2021 außer Kraft), FS 2001/7 und FS 2003/20. Zu Justiziellen
Erklärungen („ “) des OVG, die eine Rechtsquelle sind, s. S. 25–27.
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waren. Außerdem nimmt mit dem Wachstum der Marktwirtschaft fast jeder
deutlich häufiger am wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teil als in der Zeit der
Planwirtschaft. Regelungen und Vorgaben über den zivilen Rechtsverkehr wurden
nachgefragt und genutzt. Zum ersten Mal schien China bereit, ein modernes, der
Marktwirtschaft freundlich gegenüberstehendes Zivilgesetzbuch zu begrüßen. Auf
der Ebene des Staatswillens bekommt der fünfte Versuch der Kodifizierung die
bislang größte und stabilste politische Unterstützung. Mit dem Beschluss der
politischen Führungskräfte wird nicht mehr daran gezweifelt, ob ein Zivilge-
setzbuch überhaupt sinnvoll ist oder das „Einzelhandels-Modell“ schon ausreicht.
Solche Bedingungen erleichtern den erfolgreichen Abschluss der Kodifizierung.
Die Früchte dieser Vorteilsbedingungen sind die sieben Bücher des ZGB, das am
28. 5. 2020 erlassen wurde und am 1. 1. 2021 in Kraft trat.

Die vorliegende Dissertation gibt der deutschen Leserschaft eine grundlegende
Darstellung des chinesischen Schuldrechts anhand der Vorschriften des ZGB und
arbeitet die Unterschiede bezüglich der Rechtsinstitute und der Leitmotive zwischen
dem chinesischen und dem deutschen Schuldrecht heraus. Dadurch soll sie dem
deutschen Leserkreis Verständnis über Chinas Schuldrecht verschaffen.

B. Überblick

Mit der vorliegenden Dissertation ist das Schuldrechtssystem der Volksrepublik
China zu erforschen, und zwar aus der Sicht des Vergleichs mit dem deutschen
Schuldrecht. Hauptsächlich werden das Erste, das Dritte und das Siebte Buch des
ZGB sowie ihre Vorgängergesetze betrachtet.

Vor der eigentlichen Darstellung sei zunächst der räumliche Geltungsbereich des
neuen Schuldrechts klargestellt. Wenn in dieser Dissertation von „Chinas Schuld-
recht“ oder Ähnlichem gesprochen wird, ist das Schuldrecht gemeint, das auf dem
Staatsgebiet der Volksrepublik China außer Hongkong, Macau und Taiwan7 gilt.

Anders als die deutsche Schuldrechtsreform 2002 hat der chinesische Gesetz-
geber im Prozess der Kodifizierung die Vorschriften des ZGB nicht umfangreich neu
gefasst. Er änderte das System des Schuldrechts, wie es aus den vorangegangenen
Gesetzen zum ZGB bestand, auch nicht, sondern übernimmt größtenteils die Vor-
schriften der Einzelgesetze, die vor dem ZGB galten. Nur punktuell wird das
Rechtssystem mit neuen Regelungen ergänzt. Um ein besseres Verständnis des

7 Unter dem Leitsatz „Ein Land, zwei Systeme“ gelten in den Sonderverwaltungszonen
Hongkong (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China) und
Macau (Macau da República Popular da China) gemäß Art. 31 der Verfassung der Volksre-
publik China das jeweilige, vom NVK auf der Grundlage der verfassungsrechtlichen Er-
mächtigung erlassene Basisgesetz. In dessen Rahmen gelten gemäß § 18 des Basisgesetzes der
Sonderverwaltungszone Hongkong und § 18 des Basisgesetzes der Sonderverwaltungszone
Macau in den Sonderverwaltungszonen besondere Rechtsordnungen. In Taiwan soll ihr bis-
heriges Zivilgesetz gelten.
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